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Verordnung 
über den Beitrag für gesellschaftliche Fonds

vom 14. April 1983

In konsequenter Durchführung der Beschlüsse des X. Par
teitages der SED wird das materielle und kulturelle Lebens
niveau des Volkes kontinuierlich verbessert. Die dazu erfor
derlichen wachsenden gesellschaftlichen Fonds werden durch 
die Arbeit der Werktätigen erwirtschaftet. Diese Mittel für die 
Reproduktion der Arbeitskraft sind von den Betrieben und 
Kombinaten in den Kosten zu planen und als „Beitrag für 
gesellschaftliche Fonds“ an den Staat abzuführen.

Mit der Einführung des Beitrages für gesellschaftliche Fonds 
wird die lebendige Arbeit entsprechend ihrer volkswirtschaft
lichen Bedeutung höher bewertet und damit der rationelle 
Einsatz des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens und die sozia
listische Rationalisierung gefördert sowie die wirtschaftliche 
Rechnungsführung weiter vervollkommnet.

Dazu wird folgendes verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für
— volkseigene Kombinate und Betriebe der zentralgeleiteten 

Industrie sowie die Kombinate und Betriebe des Bauwesens 
mit Ausnahme der Kombinate und Betriebe des Binnen- 
und Außenhandels der zentralgeleiteten Industrie und des 
Bauwesens,

— staatliche Organe, soweit sie gemäß dieser Verordnung 
Pflichten wahrzunehmen haben.

§ 2
Planung und Preisbildung

(1) Der Beitrag für gesellschaftliche Fonds ist auf der Grund
lage eines einheitlichen Normativs in Höhe von 70% bezogen 
auf den für das jeweilige Jahr geplanten Lohnfonds der Arbei
ter und Angestellten zu planen.

(2) Der Beitrag für gesellschaftliche Fonds ist Bestandteil der 
Selbstkosten, der Industriepreise und damit der Nettoproduk
tion. Die Einbeziehung des Beitrages für gesellschaftliche 
Fonds in die Kalkulation der Industriepreise regelt der Lei
ter des Amtes für Preise.

(3) Durch diese Verordnung werden weder die Preise für 
Erzeugnisse und Leistungen gegenüber der Bevölkerung ver
ändert noch dürfen solche Veränderungen auf ihrer Grundlage 
vorgenommen werden.

§3
Abrechnung und Zahlung

(1) Die Abrechnung des Beitrages für gesellschaftliche Fonds 
hat monatlich entsprechend der Höhe des Normativs bezogen 
auf den tatsächlich verausgabten Lohnfonds der Arbeiter und 
Angestellten zu erfolgen.

(2) Die Kombinatsbetriebe haben den Beitrag für gesell
schaftliche Fonds in voller Höhe an das Kombinat zu zahlen. 
Die Betriebe, die keinem Kombinat angehören, und die Kom
binate zahlen den Beitrag für gesellschaftliche Fonds in voller 
Höhe zu den in Durchführungsbestimmungen festgelegten Ter
minen an den Staat.

(3) Die Abrechnung und Zahlung des Beitrages für gesell
schaftliche Fonds sind in Rechnungsführung und Statistik 
nachzuweisen.

(4) Bei unrichtiger Abrechnung oder verspäteter Zahlung des 
Beitrages für gesellschaftliche Fonds sind die Rechtsvorschrif
ten über die Erhebung von Verzugszuschlägen und das Haus
haltsvollstreckungsverfahren anzuwenden. Vollstreckungs
organ ist die zuständige Filiale der Staatsbank der DDR.

§4
Kontrolle

(1) Die Minister, Generaldirektoren der Kombinate und die 
Vorsitzenden der örtlichen Räte haben im Prozeß der Plan
ausarbeitung und -durchführung die ordnungsgemäße Pla
nung, Abrechnung und Zahlung des Beitrages für gesellschaft
liche Fonds zu gewährleisten.


